
 1 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
Antragstext:  
Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen:  
Die BDKJ Diözesanversammlung, möge beschließen, vor dem Tagesordnungspunkt „Wahl der BDKJ 
Diözesanvorsitzenden“ den Tagesordnungspunkt „Änderung der Wahlordnung“ in die Tagesordnung 
aufzunehmen.  
Begründung:  
Die derzeit gültige Wahlordnung wurde bei der BDKJ-DV II/04 am 27./28.11.2004 von der 
Diözesanversammlung beschlossen.  
Die neue Diözesanordnung wurde am 14.11.2009 von der Diözesanversammlung beschlossen und die 
Geschäftsordnung beschloss der Diözesanhauptausschuss am 29./30.01.2010. In der 
Diözesanordnung und in der Geschäftsordnung wurden Festlegungen getroffen, die in der 
Wahlordnung fehlen bzw. dieser widersprechen. Daher ist es geboten die Wahlordnung an die 
Beschlusslage der Diözesanordnung und Geschäftsordnung anzupassen.  
Der Satzungsausschuss beantragt daher vor der Durchführung der in der  
Diözesanversammlung vorgesehen Wahl die Wahlordnung zu ändern. 
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